
Allgemeinde Bestimmungen Badeordnung 

 

1. Die Vorschrift für die Benützung unserer Badeanlage dient zur Sicherheit, Ruhe und Ordnung sowie der 
Sauberkeit im Bad. Die Beachtung dieser Badeordnung liegt daher im ihrem und im Interesse aller Badegäste. 
Mit Eintritt in das Bad anerkennen Sie (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte bzw. eine 
aufsichtspflichtige erwachsene Person) rechtsverbindlich diese Badeordnung, kundgemachte Anordnungen und 
sonstige Hinweise im Bad. 

2. Kinder bis zum 8. Lebensjahr sind in Begleitung eines aufsichtspflichtigen Erwachsenen, gebrechliche Personen 
mit einer Begleitperson, eintrittsberechtigt. Personen mit anstoßeregendenden oder ansteckendenden 
Krankheiten, Personen mit einem auffallend verwahrlosten Gesamterscheinungsbild, sowie alkoholisierten 
Personen ist der Eintritt in das Bad verwehrt. 

3. Die Mitnahme von Tieren ist nicht gestattet. 
4. Der aktuelle Eintrittspreis ist an der Rezeption und neben der Kassa in den jeweiligen Umkleideräumen 

ersichtlich. Wir ersuchen Sie in Ihrem Interesse, den Eintrittspreis genau in die Kassen einzuwerfen, da spätere 
Einwände nicht berücksichtigt werden können. 

5. Unseren Badegästen stehen unentgeltlich Kästchen bzw. Kabinen zur Verfügung. Beim Verlassen des Bades ist 
der Schlüssel am Kästchen anzustecken. 

6. Die Haftung für Wertgegenstände(Geld, Schmuck, Ausweise, etc.), wird von der Marktgemeinde Gnas nicht 
übernommen. 

7. Verunreinigungen sind in der gesamten Badeanlage zu unterlassen. Bei Zuwiderhandeln wird vom Verursacher, 
dessen Erziehungsberechtigten bzw. einer aufsichtspflichtigen erwachsenen Person ein Reinigungsentgelt laut 
Tarif eingehoben. Bei Beschädigung der Badereinrichtung ist Schadenersatz zu leisten. 

8. Fundgegenstände sind umgehend beim Bademeister bzw. in der Marktgemeinde Gnas abzugeben 
9. Für Verletzungen, Unfälle und sonstige gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Eigen- oder 

Fremdverschulden, Nichtbefolgung der Badeordnung, kundgemachter Anordnungen und sonstiger Hinweis im 
Bad, sowie für abhanden gekommene Gegenstände, übernimmt die Markgemeinde Gnas keinerlei Haftungen. 

10. Bei Zwischenfällen im Bad (Unfall, Streitigkeiten, etc.) ist unverzüglich die Badeaufsicht zu verständigen. 
11. Anweisungen der Badeaufsicht sind jedenfalls und unverzügliche zu befolgen. Badegäste welche die 

Badeordnung missachten oder Ermahnungen der Badeaufsicht unbeachtet lassen, können ohne Anspruch auf 
Rückerstattung des Eintrittspreises aus dem Bad verwiesen oder darüber hinaus auf Dauer vom Badbesuch 
ausgeschlossen werden. 

12. Das Betreten des Bades mit Straßenschuhen ist nur bis in den Umkleidebereich gestattet. Aus Hygienegründen 
wird der Badegast zu Tragen sauberer, üblicher Badebekleidung und zum Aufsuchen einer Brause vor Benützung 
der Schwimmbecken angehalten. 

13. Die Aufsichtspflicht für Kinder und Schülern liegt beim Erziehungsberechtigten, Lehrer bzw. einer 
aufsichtspflichtigen erwachsenen Person. Mit Schwimmhilfe (Schwimmweste, Schwimmflügeln etc.) 
ausgerüstet, ist Ihnen der Aufenthalt auch im Schwimmbereich gestattet. 

14. Das Spielen mit Wasserbällen, Wassertieren o.ä., wird nach Maßgabe der Besucherfrequenz im Becken sowie 
nach Rücksprache mit der Badeaufsicht gestattet. Das Springen vom Beckenrand sowie das Laufen auf den 
Beckenumgängen ist nicht gestattet. Kinderbecken sind grundsätzlich Kindern vorbehalten. 

15. Sämtliche Einrichtungen (Sessel, Liegen, Spielgeräte,…) stehen unseren Badegästen für die allgemeine übliche 
Benützung auf eigene Gefahr zur Verfügung. Das Reservieren von Badeeinrichtungen (Sessel, Liegen, etc.) durch 
Badetücher o. ä. ist untersagt. Das Verwenden von Seife und Shampoo, sowie das Auswinden der 
Badebekleidung ist ausnahmslos in den Nassräumen der Umkleidebereiche gestattet. 

16. Aus Sicherheitsgründen ist das Verwenden von Glasgebinden oder zerbrechlichen Gegenständen – 
ausgenommen im Barbereich – in der gesamten Anlage untersagt. 

17. Die Benützung des Saunabereichs ist ab dem 16. Lebensjahr gestattet. 

Die Marktgemeinde Gnas 

 


